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Aus der Begründung zum Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- 
und Beteiligungsrechte: 
„Durch die hauptamtliche Unterstützung sollen die ehrenamtlich 
tätigen Seniorenvertreter insbesondere von organisatorischen 
beziehungsweise verwaltungstechnischen Aufgaben entlastet 
werden. Dazu gehören … die Beantragung von Fördermitteln … 
oder die Erstellung von Verwendungsnachweisen … Durch die 
Unterstützung seitens der Verwaltung wird es den 
ehrenamtlichen Seniorenvertretungen ermöglicht, sich auf ihre 
originären Aufgaben, wie beispielsweise die Erarbeitung von 
Stellungnahmen oder die Beratung von Senioren, zu 
konzentrieren. Weiterhin können feste Ansprechpartner in der 
kommunalen Verwaltung langfristig den Aufbau von Fachwissen 
und die Bildung eines Netzwerks fördern und auf diese Weise die 
Qualität der Seniorenarbeit steigern.“  
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https://www.bmfsfj.de/blob/93450/534bd1b2e04282ca14bb725d684bdf20/charta-der-rechte-hilfe-und-pflegebeduerftiger-menschen-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/93450/534bd1b2e04282ca14bb725d684bdf20/charta-der-rechte-hilfe-und-pflegebeduerftiger-menschen-data.pdf
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2

